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Eckpunkte des BMAS zur Neuorganisation im SGB II 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem beiliegenden Schreiben hat Herr Staatssekretär Scheele, Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) uns die Eckpunkte der Bundesregierung zur Neuorganisation der Ver-
waltungsstrukturen im SGB II übersandt (Anlage 1 und 2). Die Eckpunkte sind bereits inner-
halb der Bundesregierung mit dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium der 
Justiz, dem Bundesministerium der Finanzen sowie dem Bundeskanzleramt abgestimmt. Das 
BMAS bereitet hiermit eine Neuorganisation auf der Basis einer getrennten Aufgabenwahr-
nehmung der Leistungsträger im SGB II sowie der Entfristung der 69 Optionskommunen vor. 
Eine Ausweitung des Optionsmodells durch Neuzulassung weiterer Kommunen wird definitiv 
ausgeschlossen. 
 
Die derzeit 346 Arbeitsgemeinschaften nach § 44 b SGB II sollen in eine getrennte Aufgaben-
wahrnehmung überführt werden. Dies erfordert den Aufbau neuer Verwaltungsorganisationen, 
hat Auswirkungen auf das in den Arbeitsgemeinschaften tätige Personal und macht eine Neu-
bestimmung der gemeinsamen Nutzung von Einrichtungen sowie rechtliche Anpassungen un-
ter anderem im Leistungs- und Datenschutzrecht notwendig. Zur Überwindung der Schnittstel-
len zwischen den gesetzlichen Zuständigkeitsbereichen ist eine freiwillige Kooperation der 
Leistungsträger vorgesehen, hierzu soll ein Mustervertrag ausgearbeitet werden, der Module 
mit Kooperationselementen enthält, die den kommunalen Trägern angeboten werden sollen. 
Die kommunalen Träger sollen entscheiden können, ob und in welchem Ausmaß sie die Ko-
operationsangebote annehmen. Abweichungen von dem Mustervertrag sollen vor Ort möglich 
sein, solange die verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Vorgaben beachtet werden. 
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Nach einer ersten, vorläufigen Prüfung bewerten wir die Eckpunkte wie folgt: 
 
Der Entwurf der Eckpunkte zeigt deutlich, dass mit der vorgesehenen getrennten Aufgaben-
wahrnehmung Agenturen und kommunale Träger ihre jeweiligen Aufgaben im SGB II zukünf-
tig eigenständig wahrzunehmen haben. Einen einheitlichen Bescheid, verbindlich abzustim-
mende Eingliederungsleistungen sowie eine gemeinsame Datenverarbeitung in der bisherigen 
Form werden nicht mehr möglich sein. Insofern wird sich die Neuorganisation in getrennter 
Aufgabenwahrnehmung zwangsläufig auch zu Lasten der Hilfebedürftigen auswirken, die zu-
künftig bei zwei zuständigen Stellen ihre Anliegen klären sowie ihre Bescheide erhalten wer-
den. 
 
Der Deutsche Städtetag hält daher an seiner Auffassung fest, dass eine verfassungsrechtliche 
Absicherung der Arbeitsgemeinschaften besser geeignet wäre, um die Kontinuität der Arbeit in 
den Jobcentern zu gewährleisten und einheitliche Leistungen über die Zuständigkeitsgrenzen 
der jeweiligen Leistungsträger hinweg zu erbringen. Bei einer verfassungsrechtlichen Absiche-
rung der Arbeitsgemeinschaften könnte gleichzeitig auch die Zukunft der Optionskommunen 
verfassungsrechtlich abgesichert werden. 
 
Das Eckpunktepapier enthält Regelungen, die aufgrund der getrennten Zuständigkeiten 
Nachteile für die kommunalen Träger beinhalten. Insbesondere ist hier die Tatbestandswirkung 
der Entscheidungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für die kommunalen Träger bei der 
Prüfung der gemeinsamen Leistungsvoraussetzungen (Leistungsberechtigung nach § 7 SGB II, 
Erwerbsfähigkeit nach § 8 SGB II, Zugehörigkeit zur Bedarfsgemeinschaft, gewöhnlicher Auf-
enthalt) zu nennen. Auch die verbindliche Entscheidung der BA über das anzurechnende Ein-
kommen sowie über das zu berücksichtigende Vermögen (als Bestandteil der Prüfung der Hil-
febedürftigkeit nach § 9 SGB II) und über Sanktionstatbestände führt zu Festlegungen, die von 
der BA getroffen werden und unmittelbar für den kommunalen Träger Wirkung entfalten. Die 
bereits in den letzten Wochen hieran geäußerte Kritik der Bundesländer sowie der kommuna-
len Spitzenverbände hat das BMAS insoweit aufgegriffen, als das geprüft werden soll, in wel-
cher Weise der kommunale Träger einen Konsultationsprozess einleiten kann, wenn er Zweifel 
an der vorangegangenen Entscheidung der BA hat. 
 
Wir werden uns nachdrücklich dafür einsetzen, dass verbindliche Verfahren vereinbart werden, 
mit denen sich der kommunale Träger gegen Festlegungen der BA zur Wehr setzen kann, wenn 
er zu anderen Prüfungsergebnissen gekommen ist. Im Rahmen einer eigenverantwortlichen 
Aufgabenwahrnehmung der Kommunen muss es unserer Auffassung nach möglich sein, die 
eigenen Prüfungsergebnisse der Kommunen in die Feststellung der Leistungsvoraussetzungen 
einzubeziehen. Hierbei weisen wir auch ausdrücklich auf das Rechtsgutachten von Prof. Dr. 
Dr. h. c. Ulrich Battis hin, der im Rahmen der rechtlichen Beauftragungsmöglichkeiten diese 
Fragen behandelt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 
20.12.2007 auch darauf abgestellt, dass die Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaften einheitlich 
über die von beiden Trägern zu gewährenden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende entscheiden und dabei über zentrale Fragen wie die Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürf-
tigkeit einheitlich entschieden wird. Weisungen und Anordnungen eines der beiden Leistungs-
träger hätten damit unmittelbaren Einfluss auf die Leistungen des jeweils anderen. Wir halten 
es daher für unbedingt erforderlich, dass der angekündigte „Konsultationsprozess“ so ausges-
taltet ist, dass dieser Einfluss der BA auf die Leistungen der kommunalen Träger begrenzt 
wird. 
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In Bezug auf die Erwerbsfähigkeit nach § 8 SGB II hat das BMAS die Prüfung einer gesetzli-
chen Regelung angekündigt, aufgrund derer der Medizinische Dienst der Krankenkassen im 
Fall unterschiedlicher Beurteilung durch die Träger die Erwerbsfähigkeit verbindlich sowohl 
für die Grundsicherungsträger und den Träger der Sozialhilfe feststellt. Damit ist zumindest 
beim Thema der Erwerbsfähigkeit eine neutrale Instanz vorgesehen, falls es zu unterschiedli-
che Beurteilungen zwischen Agenturen für Arbeit und Kommunen kommt.  
 
Die Zusammenarbeit der beiden Leistungsträger erfordert auch neue datenschutzrechtliche 
Regelungen. Positiv hervorzuheben ist, dass das BMAS für die Kooperation im IT-Bereich 
eine gesetzliche Regelung vorsieht, wonach die von der BA bundesweit zentral verwalteten 
Verfahren der Informationstechnik von beiden Trägern gemeinsam genutzt und die Leistungs-
prozesse über standardisierte Schnittstellen zwischen den IT-Systemen der Träger verknüpft 
werden können. Die Leistungsträger sollen gesetzlich ermächtigt werden, auf einen gemeinsa-
men zentralen Datenstand zuzugreifen. Hierfür seien die datenschutzrechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen. 
 
Positiv ist auch festzuhalten, dass für alle Kooperationsformen gelten soll, dass die Träger die-
se rechtlich und tatsächlich freiwillig vereinbaren können. Dies umfasse auch die Möglichkeit, 
den Umfang der Zusammenarbeit nachträglich anzupassen, insbesondere zu reduzieren oder 
aufzulösen. Die Vereinbarung der Kooperation in einem bestimmten Aufgabenfeld dürfe nicht 
an die Bereitschaft geknüpft werden, auch in anderen Bereichen zusammenzuarbeiten oder 
bestimmte Einrichtungen zu nutzen. Wir gehen davon aus, dass der Bund sich allerdings be-
reits festgelegt hat, dass die Bundesagentur für Arbeit umfangreiche Kooperationsangebote an 
die kommunalen Träger unterbreiten wird und sich diese Entscheidungsfreiheiten insbesondere 
für die kommunalen Träger auswirken werden. 
 
Den Forderungen des Deutschen Städtetages nach umfangreichen Beauftragungsmöglichkeiten 
im Fallmanagement für besondere Personengruppen wurde in den Eckpunkten nachgekommen. 
Eine Beauftragung soll dann möglich sein, wenn es einen besonderen sachlichen Grund gibt, 
z.B. aufgrund der besonderen Eignung kommunaler Kompetenzen, um einen bestimmten Per-
sonenkreis zum Eintritt in den Arbeitsmarkt zu verhelfen, bzw. deren soziale Situation zu stabi-
lisieren. Dabei sollen auch die im Einzelfall zu treffenden Ermessensentscheidungen grund-
sätzlich vom beauftragten kommunalen Träger getroffen werden. Allerdings ist das Modell an 
die grundsätzlichen Bedingungen des Auftragswesens geknüpft, insbesondere die Erstellung 
durch Richtlinien durch die BA zur Sicherstellung einer einheitlichen Ermessensausübung und 
der Möglichkeit, dem kommunalen Träger im Einzelfall Weisungen zu erteilen, soweit der 
kommunale Träger im Auftrag und Aufgabenbereich der BA handelt. 
 
Im Weiteren werden verschiedene Module der Kooperationsmöglichkeiten aufgeführt, die so-
wohl die Zusammenarbeit bei der Datenverarbeitung als auch alle organisatorischen Fragen der 
Leistungserbringung und den notwendigen Informationsaustausch betreffen. 
 
Die personalrechtlichen und -wirtschaftlichen Fragen werden insoweit aufgeführt, als dass 
durch vertragliche Lösungen mit den kommunalen Trägern sichergestellt werden soll, dass das 
benötigte kommunale Personal zumindest für eine Übergangszeit bei der BA verbleiben kann. 
Der BA soll die Möglichkeit gegeben werden, sukzessive ihren eigenen Personalkörper zu ver-
vollständigen. Hierzu sollen neue Stellen in einem Nachtragshaushalt der BA für 2010 ausge-
bracht werden. Des Weiteren soll der befristete Einsatz der kommunalen Beschäftigten bei der 
BA im Rahmen von Einzelmaßnahmen (Abordnungen von Beamten oder Zuweisungen von 
Arbeitnehmern) erfolgen können. Die Modalitäten sollen vertraglich geregelt werden. 
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Wir weisen darauf hin, dass der Deutsche Städtetag diese letztgenannte Version des kommuna-
len Personals bei der BA als Regelfall eingefordert hat, da die kommunalen Beschäftigten ü-
berwiegend ihren Arbeitgeber nicht wechseln wollen. Wir werden daher umfangreiche Mög-
lichkeiten des befristeten Einsatzes einfordern.  
 
Das BMAS weist in den Eckpunkten darauf hin, dass durch die nicht zu vermeidende Mehrar-
beit und dem personalaufwändigen Abstimmungsbedarf der getrennten Aufgabenwahrneh-
mung die Verwaltungskosten sowohl beim Bund als auch bei den Kommunen steigen werden. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Bund diese Mehrausgaben der Kommunen kompen-
siert, die alleine auf der Entscheidung des Bundes beruhen, die jetzigen Arbeitsgemeinschaften 
nicht verfassungsrechtlich abzusichern. Zu begrüßen ist, dass in den Eckpunkten klargestellt 
wird, dass das Vergaberecht bei den dargestellten Kooperationsmöglichkeiten keine Anwen-
dung findet. Es handele sich um Fälle der sog. horizontalen Kooperation zwischen öffentlichen 
Auftraggebern, die ausschließlich der Erledigung öffentlicher Aufgaben dienen. Auch handeln 
die Leistungsträger im SGB II ohne Gewinnerzielungsabsichten. 
 
Von besonderer Bedeutung ist auch die Übergangsregelung, die vorsieht, dass Bewilligungen 
der Arbeitsgemeinschaften auch über die 31.12.2010 hinaus fortwirken. Diese Regelung ist 
erforderlich, um einen geordneten Übergang des Verwaltungshandelns der Arbeitsgemein-
schaften zur getrennten Aufgabenwahrnehmung zu ermöglichen. 
 
Die derzeit bestehenden Optionskommunen sollen entfristet werden, Anpassungen an Gebiets-
reformen dieser Kommunen sollen möglich sein. Neuzulassungen erfolgen aber ausdrücklich 
nicht. Für die derzeit bestehenden Optionskommunen ändern sich die Bedingungen insoweit, 
als das der Bund zukünftig nur für solche Leistungen die Kosten zu tragen haben soll, die den 
Regelungen des SGB II entsprechen und erforderlich waren. Fehlerhaftes Verwaltungshandeln 
der Optionskommunen wird daher zukünftig unabhängig vom Verschulden finanziell zu Lasten 
der Optionskommunen gehen. 
 
Die Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Städtetages hat die Mitglieder des Ausschusses für 
Soziales, Jugend und Familie zu einer Sondersitzung am 16.12.2009 zur Diskussion dieser 
Eckpunkte eingeladen. Des Weiteren wird das Präsidium des Deutschen Städtetages sich am 
17.12.2009 in einer Sondersitzung mit der Neuorganisation der Aufgabenwahrnehmung befas-
sen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
Verena Göppert 
 
Anlagen 
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